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DEKRET DER FÜHRUNGSKRAFT VOM 13. APRIL, NR. 125 
 
 

NICHTEINBRINGBARKEIT VON NOCH AUSSTÄNDIGEN SCHÜLERBEITRÄGEN 
 

 
Die Führungskraft der Landesberufsschule für Handel und Grafik 'Johannes Gutenberg' Bozen,  
Frau Dr. Susanna Huez, 
 
hat in folgende Rechtsvorschriften Einsicht genommen: 
 
in das Dekret des Landeshauptmanns Nr. 22/2018, welches im Artikel 18, Absatz 1, vorsieht, dass 
der Direktor für die einheitliche Führung der Schule sorgt und ihr gesetzlicher Vertreter ist, 
 
in das Dekret des Landeshauptmanns Nr. 22/2018, welches im Artikel 18, Absatz 9, vorsieht, dass 
der Direktor alle Maßnahmen in Bezug auf die Verwaltung des Vermögens trifft und im Rahmen des 
vom Schulrat genehmigten Finanzbudgets über die Verwendung der Geldmittel zur Durchführung 
der in die Kompetenz der Schule fallenden Tätigkeiten verfügt, 
 
in das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 38/2017, in geltender Fassung, welches im Artikel 27, 
Absatz 1, vorsieht, dass Schulen, unbeschadet der spezifischen Einschränkungen, die von Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften sowie von dieser Verordnung vorgegeben sind, im Rahmen ihrer 
institutionellen Ziele volle Verhandlungsautonomie haben und im Artikel 28, Absatz 2,  
 
hat festgestellt, dass im Schuljahr 2020/2021 der Schülerbeitrag laut Beschluss des Schulrates 
15,00 Euro beträgt, 
 
hat festgestellt, dass in diesem Schuljahr, auch nach zweifacher Zahlungsaufforderung der Beitrag 
von 56 Schüler*innen über einen Gesamtbetrag von 830,00 Euro nicht eingezahlt wurde, 
 
hat festgestellt, dass der buchhalterische und organisatorische Aufwand, diese erneut einzufordern, 
enorm ist und diese nicht eingetrieben werden können, 
 
hat festgestellt, dass in der derzeitigen Situation in der Pandemie der Großteil des Unterrichtes über 
Fernunterricht abgehalten wurde und somit geplante Projekte nicht durchgeführt werden konnten, 
 

verfügt 
 
1. aufgrund der oben angeführten Begründungen, dass der Schülerbeitrag für diese 56 
Schüler*innen für das Schuljahr 2020/21 nicht einbringbar ist. 
 
Die Führungskraft 
Dr. Susanna Huez 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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